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Auf die Anfrage Ur. ~59, welche die Abgeordneten Koppensteiner und 

Genossen &.1J1 3.7.1980 ,betreffend Schutzbauten an der B 70 im Bereich 

li'rantschach-St. Gertraud an mich gerichtet haben, beehre icn mich folgen­

des mitzuteilen: 

Zu 1): 

·Es ist' wahrscheinlich nicht erforderlich, ,,,ährend der Baupna:se 

des Abschnittes Twimberg - St.Andrä der A 2 Süd Autobahn, bauliche Maß­

nahmen zur Sicherung der Wohnbevölkerung im. Bereich der Ortsdurchfahrt 

!,'rantschach - St.Gertraud Z11 setzen. Sollten jedoch SChwierigkeiten bei 

der Abwick~ung des Verkehrs auftreten, wird versucht werden, mit straßen­

polizeilichen Maßnahmen (z. B. druckknopfgesteuerte F'J.ßgängerampel) das 

Auslangen zu finden. 

:;:ilin-.e he;;:üiche Maßnahme zur Verbreiterung der gegenständlicherl Brücke 

im • j~i,jki::'l!!:~r:,;;:::!'amm 1980 enthaJ.ten. ; -';'M:~> ' .... " -

!<1aßna..lune heuer noch verwirklicht wird: ka,nn zur Zeit nicht 

mit,;J:\, i:mxn,~he::' t gesagt 'werden ,ia die finanziellen Erforderni:5se für 
.. ~; ""'~~'i:". :" . . 

das;J~nh~r98oti.nd';die Vorbelastungen für das Jah:::- 19ß~ für die ·~ahJ.rei-
},.~~'~~:~,~~.. ~:"". - '-' 

chen,,·;:;.rYl-€re4Bauyorbaben zum gegenwärtigen Zeitp1..mkt noch nicht abgeschiJ,tzt 

· .. J 

/ 
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Zu der Frage über die Verlängerung des Zubringers "Wolfsl)e:cg/Siid"· 

bis zur St.Stefaner bzw. GerrIDlersdorfer Straße wird allgemein festgehalten, 

daß bei einer Anscr.J..ußstelle der Autobahn die Zu- und Abfahrtßstraßen a1s Be-

stand einer Au.tobahn gelten. Diese Zu- und Abfahrtsstraßen enden aber beim 

Anschluß an die nächste öffentliche Straße und es besteht daher rechtlich 

für die Bundesstraßenverwaltung keine Mcglichkei t, auf ihre Koster.. darüber 

hinausgehende Baumaionahmen d1lrchzuführen. 

Die Verbindung von der B 'Ta Packer Bundesstraße zur St.Stefaner 

bzw. Gea~ersdorfer Straße ist nach melneill Wissen als Landesstraße geplrult. 

Die Bea.ntwortung dieser Frage liegt daher nicht ].n meiner Kompetenz. 
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